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RS OGH 1958/3/12 5Ob19/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1958

Norm

AußStrG §14 Abs2 B6

ZPO §514 B

Rechtssatz

Wird (im Außerstreitverfahren!) dem Rekurs eines Beteiligten von der zweiten Instanz Folge gegeben, der Rekurs eines

anderen Beteiligten aber, der denselben Erfolg angestrebt hat, wegen mangelnder Rekurslegitimation von

Rekursgericht zurückgewiesen, ist gegen diesen Zurückweisungsbeschluß kein Rekurs zulässig, da der angestrebte

sachliche Erfolg ohnehin bereits eingetreten ist und daher das Beschwerdeinteresse fehlt.
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